
perlich derart eingewirkt hat, dass dadurch seine bestim-
mungsgemäße Brauchbarkeit nicht nur geringfügig beein-
trächtigt wurde.

b) Subjektiver Tatbestand
F handelte vorsätzlich iSd § 15 StGB.

2. Rechtswidrigkeit
F handelte rechtswidrig.

3. Schuld
F handelte schuldhaft.

4. Ergebnis
F hat sich gem. § 303 StGB wegen Sachbeschädigung strafbar
gemacht.

KONKURRENZEN
M hat sich wegen Tötung auf Verlangen gem. § 216 StGB
strafbar gemacht.
F hat sich wegen Beihilfe zum Mord an E gem. §§ 212 I,

211, 27 StGB strafbar gemacht. Hierzu in Tatmehrheit steht
eine Strafbarkeit wegen Mordes an I1 und I2, die in Tat-
einheit mit einer Strafbarkeit wegen gefährlicher Körperver-
letzung an I3 und I4 sowie einer Strafbarkeit wegen Sach-
beschädigung steht; §§ 211, 212, 22, 23 I, 223, 224 I Nr. 2, 5,
303, 52 StGB.
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& SACHVERHALT
Im Jahr 2016 verschlechtert sich die Lage auf dem deutschen Milchmarkt dramatisch. Es
sinken sowohl die Absatzzahlen als auch die Preise, weshalb deutsche Milchbauern erheb-
liche Gewinneinbußen erleiden und sogar mehrheitlich in ihrer wirtschaftlichen Existenz
bedroht sind. Der Bundesverband deutscher Milchbauern ruft nach zahlreichen erfolglosen
Appellen an die Bundesregierung, den unbeschränkten Milchimport aus dem Ausland ein-
zudämmen und die einheimische Milchproduktion zu fördern, zum Widerstand in Gestalt
von Straßenblockaden auf. Nach einigen erfolglosen Versuchen, die Errichtung von Straßen-
blockaden zu unterbinden, ziehen sich die deutschen Gefahrenabwehrbehörden zurück und
gehen gegen die protestierenden Milchbauern nicht vor. Stattdessen reagiert die Bundes-
regierung auf den Unmut der Milchbauern mit einer Kampagne unter dem Motto „Kauft
deutsche Milch!“, die deutsche Milchproduzenten unterstützen soll. Die Kampagne besteht
in der Anbringung gleichlautender Slogans an Verkaufsstellen sowie der Verbreitung ver-
schiedenartiger Aufrufe staatlicher Stellen zum Erwerb deutscher Milchprodukte in der
Presse und anderen Medien. Zur Begründung wird ausgeführt, dass die ausgerufene Werbe-
kampagne lediglich die deutschen Milchbauern vor dem finanziellen Ruin und der drohen-
den Arbeitslosigkeit bewahren, nicht aber den Milchimport aus dem EU-Ausland unterbin-
den solle. Ausländische Milchbauern könnten ihre Milcherzeugnisse in Deutschland nach
wie vor frei verkaufen.
M, ein Milchbauer aus dem benachbarten Mitgliedstaat F, liefert seine Produktion seit

Jahren nach Deutschland und ist durch etliche Lieferverträge langfristig gebunden. Seine
Lieferungen sind seit Beginn der Straßenblockaden behindert. M ersucht die zuständigen
deutschen Gefahrenabwehrbehörden um Rechtsschutz. Diese erwidern in einer Stellungnah-
me, dass sie derartige, von Privatpersonen ausgehende Eingriffe in den Straßenverkehr zwar
verurteilen, aber nur schwer abwehren könnten, weil mobile „Einsatzkommandos“ der
Milchbauern sämtlichen bis dahin durchgeführten Razzien entwischt seien. Ferner sei von
energischerem Vorgehen deshalb abzusehen, weil andernfalls schwere Ausschreitungen und

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungs-
recht sowie Völkerrecht der FernUniversität in Hagen (Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Andreas Haratsch).
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Übergriffe auf staatliche Organe zu befürchten seien. Schließlich sei M ja kein Einzelfall, weil
– was zutrifft – Lieferanten aus Deutschland durch die Blockaden ebenso behindert werden,
der Schutz aller Lieferanten die staatlichen Schutzkapazitäten aber überstiege. Sie sichern dem
M jedoch zu, dass sämtliche infolge der Straßenblockaden entstandenen Schäden aus der
Staatskasse ersetzt würden.
M ist sowohl über die Stellungnahme als auch über die Werbekampagne der Bundes-

regierung empört, weil er nicht nur seinen Umsatz, sondern auch seinen Ruf als verlässlicher
Lieferant gefährdet sieht, der durch staatliche Kompensationen nicht wiederhergestellt wer-
den könne. Durch die staatliche Unterstützung seiner deutschen Konkurrenten entstünden
ihm schwere Wettbewerbsnachteile, die in ihren Auswirkungen einem Verkaufsverbot gleich
kämen. Er fragt um anwaltlichen Rat, ob die Untätigkeit der deutschen Gefahrenabwehr-
behörden und die Werbekampagne „Kauft deutsche Milch!“ mit dem Unionsrecht vereinbar
sind.

Aufgabe: Erstellen Sie das Gutachten des beauftragten Rechtsanwalts unter allen in Betracht kommen-
den rechtlichen Gesichtspunkten.

Bearbeiterhinweis: Es ist jeweils zu unterstellen, dass sekundärrechtliche Regelungen auf Unionsebene
nicht existieren.

& LÖSUNG
Die Untätigkeit der deutschen Gefahrenabwehrbehörden bei der Abwehr der Straßenblocka-
den und die Werbekampagne der Bundesregierung „Kauft deutsche Milch!“ könnten gegen
die Vorschriften des Unionsrechts verstoßen.
Es kommt ein Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit gem. Art. 34, 35 AEUV in

Betracht.

A. SCHUTZBEREICH DER WARENVERKEHRSFREIHEIT GEM. ART. 34, 35 AEUV
Der Schutzbereich des Art. 34, 35 AEUV müsste eröffnet sein.

I. Sachlicher Schutzbereich
Die Eröffnung des sachlichen Schutzbereichs der Art. 34, 35 AEUV setzt das Vorliegen von
Waren voraus. Der Warenbegriff wird im AEUV weder definiert noch konkretisiert. Ge-
meinhin sind unter den Begriff der Ware alle körperlichen Gegenstände zu subsumieren,
denen ein Handels- bzw. Geldwert zukommt und die Gegenstand von Handelsgeschäften
sein können (vgl. nur EuGH Slg. 1968, 633 [642] = BeckRS 2004, 73554).
M liefert Milch nach Deutschland. Hierbei handelt es sich um einen körperlichen Gegen-

stand, der Gegenstand von Handelsgeschäften sein kann. Eine Ware liegt somit vor.
Der sachliche Schutzbereich ist eröffnet.

II. Persönlicher Schutzbereich
Auch der persönliche Schutzbereich müsste eröffnet sein. Auf die Warenverkehrsfreiheit
können sich alle natürlichen Personen berufen, unabhängig davon, ob sie die Staatsangehörig-
keit eines Mitgliedstaates besitzen oder nicht (Streinz/Schroeder, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012,
AEUV Art. 34 Rn. 24; Grabitz/Hilf/Nettesheim/Leible/T. Streinz, Das Recht der Europäi-
schen Union, 59. EL 2016, AEUV Art. 34 Rn. 31). M ist eine natürliche Person, somit ist er
vom persönlichen Schutzbereich umfasst.

III. Grenzüberschreitung
Des Weiteren müsste es sich um einen grenzüberschreitenden Sachverhalt handeln.
M liefert seine Waren aus seinem Heimatstaat F nach Deutschland, somit überqueren die

Waren eine Grenze zwischen den Mitgliedstaaten.
Ein grenzüberschreitender Sachverhalt ist mithin gegeben.

IV. Zwischenergebnis
Der Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit gem. Art. 34, 35 AEUV ist eröffnet.

B. EINGRIFF/BESCHRÄNKUNG DER WARENVERKEHRSFREIHEIT
Es müsste ein Eingriff in den bzw. eine Beschränkung des Schutzbereichs gegeben sein.
In Betracht kommen sowohl ein Eingriff durch die unterlassene Auflösung der verkehrs-

behindernden Straßenblockaden als auch ein Eingriff durch die Werbekampagne der Bundes-
regierung.
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